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Stellungnahmen 
 
 
801: Übertragung des Wohneigentums an einen vorsorgerechtlich Begünstigten; wie 
verhält es sich mit der Rückzahlungspflicht?  
 
Gemäss Art. 30e Abs. 1 BVG ist die versicherte Person, die ihr Wohneigentum an einen 
vorsorgerechtlich Begünstigten überträgt, nicht verpflichtet, ihrer Pensionskasse den 
Vorbezug zurückzubezahlen, der für die Finanzierung dieses Wohneigentums verwendet 
worden ist.  
 
Die Anmerkung im Grundbuch bleibt jedoch bestehen, was bedeutet, dass der Begünstigte 
seinerseits das Wohneigentum nicht ohne die Rückzahlung des Vorbezugs durch den 
Versicherten veräussern kann (soweit eine Rückzahlung überhaupt noch zulässig ist; vgl. 
Art. 30d Abs. 3 BVG). In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass nur der 
Versicherte selbst (oder im Todesfall seine Erben) einen Vorbezug zurückbezahlen kann 
bzw. muss. 
 
Wenn im übrigen die Person, der Wohneigentum übertragen worden ist, in der Folge ihre 
Begünstigteneigenschaft verliert, was beispielsweise bei einem Kind der Fall sein kann, 
welches mit Erreichen des 25. Altersjahres von der betroffenen Pensionskasse nicht mehr 
als begünstigte Person anerkannt wird, dann muss der Versicherte (bzw. seine Erben) 
seiner Pensionskasse den Vorbezug ebenfalls zurückbezahlen. 


